
Im Juni 2009

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung

Für Einnahmen-Überschuss-Rechner

FG Münster: Anlage EÜR ist nicht verpflichtend

Ein Unternehmer, der seinen Gewinn nicht durch Bilanzierung, sondern durch 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt, ist nicht verpflichtet, den amtlich 

vorgeschriebenen Vordruck „Anlage EÜR“ zu verwenden, so die Richter vom Finanz- 
gericht Münster. 

Im Streitfall erklärte der Kläger gewerb-
liche Einkünfte und reichte beim Finanz-
amt eine nach dem herkömmlichen 
elektronischen DATEV-System verfasste 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ein. 
Das Finanzamt beanstandete zwar nicht 
die Höhe der erklärten Einkünfte, for-
derte den Kläger aber unter Hinweis auf 
die bestehende Verpflichtung dazu auf, 
die Gewinnermittlung auf amtlichem 
Vordruck – Anlage EÜR – vorzunehmen 
und diesen nachzureichen.

Rechtsgrundlage fehlt 

Der 6. Senat des Finanzgerichts Mün-
ster sprach den Kläger von einer sol-
chen Verpflichtung frei, da es insoweit 
an einer wirksamen Rechtsgrundlage 
fehlt. 

Nach Auffassung der Richter kann die 
Verpflichtung zur Gewinnermittlung 
auf einem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck nicht auf eine bloße Rechts-
verordnung der Bundesregierung ge-
stützt werden – die Verwendung eines 
amtlichen Vordrucks ist lediglich in der 

Abgabetermin

für den Termin 10.7.2009 = 10.7.2009 
(UStVA, LStAnm) 

Zahlungstermin

bei Barzahlung   
für den Termin 10.7.2009 = 10.7.2009 
(UStVA, LStAnm)   

bei Scheckzahlung   
für den Termin 10.7.2009 = 7.7.2009 
(UStVA, LStAnm)   

Zahlungs-Schonfrist

bei Überweisungen    
für den Termin 10.7.2009 = 13.7.2009 
(UStVA, LStAnm)   

Verbraucherpreisindex (BRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

04/08 09/08 12/08 04/09

+2,4 % +2,9 % +1,1 % +0,7 %

Einkommensteuerdurchführungsver-
ordnung (EStDV) geregelt –, sondern 
hätte durch den Gesetzgeber selbst ent-
schieden werden müssen.

Das Finanzgericht Münster führte aus, 
dass das Besteuerungsverfahren mit 
der Verpflichtung zur Abgabe einer Ge-
winnermittlung nach amtlichem Vor-
druckmuster nicht vereinfacht, sondern 
zumindest für diejenigen Unternehmer 
erschwert wird, die ihre Gewinne bislang 
mittels elektronischer Standard-Systeme 
(im Streitfall DATEV) ermittelt haben. 

Ferner kritisierten die Richter, dass der 
mit der Einführung der Anlage EÜR ver-
folgte Zweck einer Kontroll- und Plausi-
bilitätsprüfung durch die Finanzverwal-
tung nicht zu einer Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung, sondern zu Ungleichbe-
handlungen im Gesetzesvollzug führt. 
Denn für Unternehmer, die ihren Gewinn 
durch Bilanzierung ermitteln, steht den 
Finanzbehörden derzeit kein der Anlage 
EÜR entsprechendes Plausibilitätsprü-
fungsinstrument zur Verfügung, sodass 
vergleichbare Sachverhalte dort mögli-
cherweise nicht aufgegriffen würden.

Revision zugelassen

Da Revision zugelassen wurde (anhän-
gig unter X R 18/09), bleibt abzuwarten, 
ob der Bundesfinanzhof die Auffassung 
des Finanzgerichts Münster teilt.

Pressemitteilung Nr. 4 des FG Münster zum Urteil 
vom 17.12.2008, Az. 6 K 2187/08, unter www.iww.de 
Abruf-Nr. 091155, Revision BFH Az. X R 18/09
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Für Vermieter

Werbungskostenabzug bei mittelbarer  
Finanzierung von Mietgrundstücken ist möglich

Der Bundesfinanzhof hat den Werbungskostenabzug von Zinsen für ein Darlehen 
zur Finanzierung der Beiträge für eine Kapitallebensversicherung zugelassen, 

wenn die Versicherung als Bestandteil eines einheitlichen Gesamtkonzepts zur Fi-
nanzierung der Anschaffungskosten von Mietgrundstücken dient, für deren Erwerb 
ebenfalls Darlehen aufgenommen worden sind. 

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige  
im Zusammenhang mit dem Kauf ver-
schiedener – für Vermietungszwecke 
vorgesehener Immobilien – Darlehen 
aufgenommen, deren Rückzahlung 
durch gleichzeitig abgeschlossene Ka-
pitallebensversicherungen mit einer 
Mindestlaufzeit von 12 Jahren erfolgen 
sollte. Die Ansprüche aus den Lebens-
versicherungen wurden an die finan-
zierenden Kreditinstitute abgetreten. 
Die Versicherungsprämie finanzierte der 
Kläger durch weitere verzinsliche Dar-
lehen. Für die hieraus resultierenden 
Schuldzinsen begehrte der Steuerpflich-
tige den Abzug als Werbungskosten.

Schuldzinsen sind abziehbare Wer-
bungskosten, wenn der Steuerpflichtige 
ein Darlehen verwendet, um Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung zu 
erzielen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn mit dem Darlehen Anschaffungs-
kosten eines der Einkünfteerzielung die-
nenden Gebäudes finanziert werden.

Die Richter aus München urteilten 
wie folgt: Während mit den Versiche-
rungsbeiträgen die Anschaffungsdar-
lehen getilgt werden und sie deshalb 
zum privaten Vermögensbereich des 
Darlehensnehmers zählen, dienen die 
Schuldzinsen der Finanzierung der Til-
gung der Anschaffungskosten. Daher 
sind sie in gleicher Weise zu beurteilen 
wie Schuldzinsen für ein Anschaffungs-
darlehen. 

Entscheidet sich der Steuerpflichtige 
– anstelle einer Langfristfinanzierung 
allein durch Darlehen – für eine kürzere 
Finanzierungslaufzeit unter Einsatz von 
Kapitallebensversicherungen, so würde 
seine Finanzierungsfreiheit in unverhält-
nismäßiger Weise eingeschränkt, wenn 
der wegen der kürzeren Finanzierungs-
zeit höhere Finanzierungsaufwand nicht 
realitätsgerecht berücksichtigt würde.

Pressemitteilung des BFH vom 29.4.2009 zum Urteil 
vom 25.02.2009, Az. IX R 62/07, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 091457 

Für Unternehmer

Wechsel von der  
Ist- zur Sollbesteuerung 
ist bis zur formellen  
Bestandskraft zulässig

Die Umsatzsteuer wird grundsätz-
lich nach vereinbarten Entgelten 

(Sollbesteuerung) berechnet. Hierbei 
entsteht die Umsatzsteuer mit Ablauf 
des Voranmeldezeitraums, in dem die 
Leistung ausgeführt worden ist. Sind 
gewisse Voraussetzungen erfüllt, kann 
die Umsatzsteuer auf Antrag auch nach 
vereinnahmten Entgelten (Istbesteue-
rung) berechnet werden. In diesen Fäl-
len entsteht die Umsatzsteuer mit Ab-
lauf des Voranmeldezeitraums, in dem 
die Entgelte vereinnahmt worden sind, 
sodass ein Liquiditätsvorteil möglich ist.

Die Richter aus München stellten klar, 
dass ein rückwirkender Wechsel von 
der Besteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten zur Besteuerung nach ver-
einbarten Entgelten bis zur formellen 
Bestandskraft der jeweiligen Jahres-
steuerfestsetzung zulässig ist. Dafür sei 
weder ein Antrag noch eine Erlaubnis 
des FA erforderlich.
BFH-Urteil vom 10.12.2008, Az. XI R 1/08, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 090668

Für Existenzgründer

Gründungszuschuss mindert das Elterngeld

Durch den Gründungszuschuss , der seit dem 1.8.2006 den Existenzgründungs-
zuschuss (Ich-AG) und das Überbrückungsgeld abgelöst hat, sollen Arbeitslose 

gezielt beim Einstieg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit unterstützt werden. 

Der Gründungszuschuss gliedert sich 
in zwei Phasen, wobei die maximale 
Förderdauer 15 Monate beträgt:

Existenzgründer erhalten 1. für neun 
Monate eine Förderung in Höhe 
ihres zuletzt bezogenen Arbeitslo-
sengeldes. Darüber hinaus wird ein 
Betrag von 300 EUR gezahlt, welcher 
der sozialen Absicherung bzw. der Fi-
nanzierung der Sozialversicherungs-
beiträge dienen soll.

Nach neun Monaten geht der Gesetz-2. 
geber davon aus, dass der Lebens-
unterhalt aus der selbstständigen 
Tätigkeit bestritten werden kann. Um 
die soziale Absicherung zu gewähr-
leisten, kann die Agentur für Arbeit 
für weitere sechs Monate 300 EUR 
monatlich bewilligen, sofern eine in-
tensive Geschäftstätigkeit vorliegt. 

Der Gründungszuschuss ist steuerfrei 
und unterliegt nicht dem Progressions-
vorbehalt. Nach einem Urteil des Sozial-
gerichts Dresden wird der Gründungs-
zuschuss allerdings auf das Elterngeld 
angerechnet.

Im entschiedenen Fall machte sich eine 
Mutter kurz nach der Geburt ihres Kin-
des selbstständig. Sie erhielt bis dahin 
Elterngeld in Höhe von 1.400 EUR. Da 
der Gründungszuschuss von 1.450 EUR 
angerechnet wurde, reduzierte sich das 
Elterngeld auf den Grundbetrag von nur 
300 EUR. Denn wer eine solche Leistung 
erhält, wird genauso behandelt wie 
Bezieher von Arbeitslosen- und Kran-
kengeld oder Rente, deren Einkünfte 
ebenfalls angerechnet werden, so das 
Sozialgericht.

SG Dresden vom 18.2.2009, Az. S 30 EG 1/09 ER, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 091529

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Servicekräfte in 
Warenhäusern  
sind Arbeitnehmer 

Ob eine Tätigkeit als selbstständig 
oder nichtselbstständig klassifiziert 

wird, muss nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse beurteilt werden. Ende 2008 
musste sich der Bundesfinanzhof mit 
folgendem Sachverhalt beschäftigen: 

Ein Reinigungsmittelproduzent vertrieb 
seine Produkte u.a. über SB-Warenhäu-
ser. Auf Wunsch der Warenhäuser be-
auftragte der Reinigungsmittelprodu-
zent Servicekräfte insbesondere mit der 
Warenannahme, Warenauszeichnung 
und der Regalauffüllung. Aus den Ver-
trägen ergab sich, dass die Servicekräf-
te als selbstständige Unternehmer tätig 
werden sollten. Dem widersprach der 
Bundesfinanzhof. Da die Servicekräf-
te nur einfache Arbeiten zu verrichten 
hatten, durch vertragliche Vorgaben 
weisungsgebunden waren und auch 
die Verdienstmöglichkeiten begrenzt 
waren, stufte der Bundesfinanzhof die 
Servicekräfte als Arbeitnehmer ein.

BFH-Urteil vom 20.11.2008, Az. VI R 4/06, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 090490
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Für Kapitalanleger

Kein Einbehalt der Abgeltungsteuer bei  
Sparclubs, Schulklassen, Sportgruppen etc. 

Die Finanzverwaltung gewährt im Rahmen der seit 2009 geltenden Abgeltung-
steuer Vereinfachungsregeln bei losen Personenzusammenschlüssen wie 

Sparclubs, Schulklassen oder Sportgruppen, die es auch bereits beim Abzug des 
Zinsabschlags gegeben hatte. 

Sofern diese Vereinigungen aus minde-
stens sieben Mitgliedern bestehen, dür-
fen die Kreditinstitute vom Einbehalt 
der Abgeltungsteuer Abstand nehmen, 
wenn

das • Konto neben dem Namen des 
Kontoinhabers einen Zusatz enthält, 
der auf den Personenzusammen-
schluss hinweist,

die • Kapitalerträge bei den einzelnen 
Guthaben des Personenzusammen-
schlusses im Kalenderjahr den Be-
trag von 10 EUR, vervielfältigt mit 
der Anzahl der Mitglieder, höchstens 
aber 300 EUR im Kalenderjahr nicht 
übersteigen und

Änderungen in der Mitgliederanzahl•  
dem Kreditinstitut zu Beginn eines 
Kalenderjahres mitgeteilt werden.

Die Verpflichtung zur Erstellung einer 
Steuerbescheinigung bleibt hiervon 
unberührt. Die Anwendung der Verein-
fachungsregelung gilt allerdings nur für 
lose Personenzusammenschlüsse und 
damit nicht für Grundstücks-, Erben- 
und Wohnungseigentümergemein-
schaften sowie Mietkautionskonten. 

Die Vereinfachungsregeln lassen sich 
in der Regel nicht auf Investmentclubs 
anwenden, da diese die 300-EUR-
Schwelle überschreiten werden. Denn 
als Kapitalerträge gelten nunmehr auch 
realisierte Kursgewinne. Daher macht 
die Verwaltung ab 2009 deutlich mehr 
Arbeit, zumal der Austritt jedes Mit-
glieds als anteilige Veräußerung seines 
Wertpapierbestands gilt.

BMF-Schreiben vom 27.4.2009, Az. IV C 1 - S 2252/08/ 
10003, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 091530

Für GmbH-Geschäftsführer

Verdeckte Gewinnausschüttung bei fehlender 
Auszahlung des vereinbarten Gehalts

Wird einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer die vereinbarte 
Vergütung nicht zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt ausbezahlt, sondern 

erst zum Jahresende auf dem Verrechnungskonto als Verbindlichkeit ausgewiesen, 
so ist das Gehalt als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln. 

Von diesem Grundsatz besteht nach Ein-
schätzung des Finanzgerichts München 
dann eine Ausnahme, wenn sich die 
GmbH in finanziellen Schwierigkeiten 
befindet. Erforderlich ist zumindest, 
dass die nicht zur Auszahlung gekom-
menen Gehälter als Verbindlichkeiten 
zeitnah nach ihrer Fälligkeit auf dem 
Verrechnungskonto verbucht werden. 

Bei Leistungen einer GmbH an den 
beherrschenden Gesellschafter ist eine 
verdeckte Gewinnausschüttung anzu-
nehmen, wenn die Vergütungen nicht 
auf einem im Voraus getroffenen, kla-
ren Anstellungsvertrag beruhen. Ist ein 
monatliches Gehalt vereinbart, kann die 
Leistung i.d.R. nur durch eine Vergütung 
im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit erfüllt wer-
den. Bei einer Gutschrift erst nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahres würde ein 
Dritter rechtliche Schritte einleiten. Die 
im Streitfall durchgeführten Modalitäten 

zwangen die Richter zu der Annahme, 
dass es den Parteien nur um Gewinn 
mindernde Betriebsausgaben ging.

Hinweis

Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
wird i.d.R. auf zwei Ebenen berücksich-
tigt. Zunächst ist der Gewinn der Kapi-
talgesellschaft um die unangemessene 
Vorteilsgewährung zu erhöhen. Auf 
Ebene des Gesellschafters unterliegt die 
verdeckte Gewinnausschüttung der Ab-
geltungsteuer in Höhe von 25 %, wenn 
der Gesellschafter die Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft im Privatvermögen 
hält. Wird die Beteiligung im Betriebs-
vermögen gehalten, gilt das Teilein-
künfteverfahren, wonach 60 % der Ge-
winnausschüttung steuerpflichtig sind. 

FG München vom 10.2.2009, Az. 7 V 4032/08, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 091465 

Für alle Steuerpflichtigen

Anwendungserlass zur 
Berücksichtigung von 
Schulgeldzahlungen als 
Sonderausgaben

Durch das Jahressteuergesetz 2009 
gelten ab 2008 geänderte Voraus-

setzungen für die Berücksichtigung von 
Schulgeld. Das Bundesfinanzministe-
rium hat hierzu aktuell einen Anwen-
dungserlass veröffentlicht.

Nicht mehr relevant ist die Klassifizie-
rung der Schule, da es allein auf den 
beabsichtigten anerkannten Schul-, 
Jahrgangs- oder Berufsabschluss an-
kommt. Einbezogen sind daher neben 
den staatlich genehmigten oder nach 
Landesrecht erlaubten allgemeinbil-
denden Ersatz- und Ergänzungsschu-
len erstmalig auch berufsbildende 
Ergänzungsschulen und solche Ein-
richtungen, die auf einen Beruf oder 
einen allgemeinbildenden Abschluss 
vorbereiten. 

Zu den begünstigten Einrichtungen, 
die nach einem staatlich vorgege-
benen, genehmigten oder beaufsich-
tigten Lehrplan ausbilden, gehören 
auch Volkshochschulen und Weiterbil-
dungskurse zur Vorbereitung auf Prü-
fungen zum Erwerb des Haupt- oder 
Realschulabschlusses, der Fachhoch-
schulreife oder des Abiturs. Dazu muss 
der Unterricht den Anforderungen und 
Zielsetzungen der für die angestrebte 
Prüfung maßgeblichen Prüfungsord-
nung entsprechen. Auch Entgelte an 
private Grundschulen sind ab Beginn 
der öffentlich-rechtlichen Schulpflicht 
begünstigt. 

Dagegen sind Nachhilfe einrichtungen, 
Musikschulen, Sportvereine oder Fe-
riensprachkurse nicht zu berücksich-
tigen. Das Bundesfinanzministerium 
stellt weiter klar, dass Hochschulen, 
Fachhochschulen und die ihnen im EU/
EWR-Ausland gleichstehenden Einrich-
tungen keine Schulen sind, sodass der 
Abzug von Studiengebühren ausge-
schlossen ist. 

Der Höchstbetrag beläuft sich auch 
beim nicht zusammen veranlagten 
Elternpaar auf 5.000 EUR je Kind. Das 
Schuldgeld ist grundsätzlich bei dem 
Elternteil zu berücksichtigen, der es 
getragen hat. Zahlen beide, werden 
bei jedem maximal 2.500 EUR berück-
sichtigt, sofern die Eltern keine andere 
Aufteilung beantragen. 

BMF-Schreiben vom 9.3.2009, Az. IV C 4 - S 
2221/07/0007, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 091133
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Haftungsausschluss

Der Inhalt des Rundschreibens ist 
nach bestem Wissen und Kenntnis-
stand erstellt worden. Die Komple-
xität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Das Rundschreiben ersetzt nicht die 
individuelle persönliche Beratung.

Für Unternehmer

Zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung der  
Parkplatzüberlassung 
an Arbeitnehmer 

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe 
hat zur unentgeltlichen und verbil-

ligten Überlassung von Parkplätzen an 
Arbeitnehmer Stellung bezogen. Da-
nach gilt das Folgende:

Die unentgeltliche Dienstleistung des 
Unternehmers für den privaten Bedarf 
seines Personals ist mit Ausnahme von 
Aufmerksamkeiten einer sonstigen 
Leistung gegen Entgelt gleichgestellt. 
Davon abzugrenzen sind unentgeltliche 
Leistungen aus unternehmerischen 
Gründen, die nicht der Umsatzsteuer 
unterliegen. 

Wird durch die Dienstleistung auch der 
private Bedarf des Arbeitnehmers abge-
deckt, ist auf die überwiegende Zweck-
bestimmung abzustellen. Da hier die 
unternehmerischen Gründe überwie-
gen, ist die unentgeltliche Überlassung 
von Parkraum auf dem Betriebsgelände 
nicht steuerbar.

Bei sonstigen Leistungen, die ein Un-
ternehmer an sein Personal aufgrund 
des Dienstverhältnisses gegen ein nicht 
kostendeckendes Entgelt ausführt, ist 
grundsätzlich die Mindestbemessungs-
grundlage anzusetzen. Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer sind in 
diesen Fällen die höheren  Kosten und 
nicht das vereinbarte Entgelt. 

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe stell-
te klar, dass die Mindestbemessungs-
grundlage nicht auf die verbilligte 
Überlassung von Parkplätzen auf dem 
Betriebsgelände angewendet werden 
kann, weil diese Leistungen bei einer 
unentgeltlichen Leistungserbringung 
nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 
Daher ist in diesen Fällen nur das vom 
Arbeitnehmer entrichtete Entgelt als Be-
messungsgrundlage anzusetzen.

OFD Karlsruhe vom 28.1.2009, Az. S 7208, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 091184

Für Arbeitgeber

Zum Bruttolistenpreis gehören auch die  
Umrüstungskosten auf Flüssiggasbetrieb

Die Umrüstung eines Firmenfahrzeugs auf Flüssiggasbetrieb gehört zur Son-
derausstattung des Kfz. Daher fließen diese Aufwendungen nach einem ak-

tuellen Urteil des Finanzgerichts Münster in den Listenpreis zur Berechnung des 
geldwerten Vorteils nach der Ein-Prozent-Regelung mit ein. 

Arbeitnehmer müssen es hinnehmen, 
dass Kosten für einzelne Ausstattungs-
merkmale berücksichtigt werden, auch 
wenn ihnen insoweit kein unmittelbarer 
Vorteil zufließt. Die Lohnsteuer knüpft 
nämlich ausschließlich an den Wert des 
Fahrzeugs und nicht an den Nutzen aus 
Sicht des Arbeitnehmers an. Daher ist 
es unerheblich, dass nur der Arbeitge-
ber von den geringeren Kraftstoffkosten 
profitiert oder durch den Gasbetrieb 
eine Werbewirkung erreichen will. 

Der Gasantrieb dient allein dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des überlas-
senen Fahrzeugs und ist im Unterschied 
zum Autotelefon – welches nicht in 

die Listenpreisberechnung einfließt –  
untrennbar mit der Nutzung des Pkw 
verbunden. Als zusätzliches Ausstat-
tungsmerkmal ersetzt der Gasantrieb 
nicht den vorhandenen Benzinantrieb, 
sondern ermöglicht zusätzlich, das Kfz 
auch mit Flüssiggas zu betreiben.

Revision zugelassen

Da Revision zugelassen worden ist, 
besteht jedoch noch keine endgültige 
Rechtssicherheit.

FG Münster vom 23.1.2009, Az. 10 K 1666/07 L, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 091146

Für Unternehmer

Pensionsrückstellungen: Bei Berechnungsfehlern 
gilt das gesetzliche Nachholverbot

Wurde der Teilwert einer Pensionsrückstellung fehlerhaft berechnet und daher 
mit einem Wert in der Bilanz angesetzt, der unter dem Teilwert liegt, so greift 

das gesetzliche Nachholverbot. 

Nach den Bestimmungen im Einkom-
mensteuergesetz darf eine Pensions-
rückstellung höchstens um den Un-
terschied zwischen dem Teilwert der 
Pensionsverpflichtung am Schluss des 
aktuellen und des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres erhöht werden. Die 
gesetzlich bestimmten Ausnahmen – 
etwa bei geänderten biometrischen 
Rechnungsgrundlagen – und die vom 

Bundesfinanzhof in der Vergangenheit 
zugelassen Ausnahmen – beispielswei-
se wenn die zu geringe Rückstellung auf 
geänderter Rechtsprechung beruht – 
gelten nicht für Berechnungsfehler im 
versicherungsmathematischen Gut-
achten, sodass hier eine Nachholung 
unzulässig ist. 

BFH-Urteil vom 14.1.2009, Az. I R 5/08, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 091316

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Steuerermäßigungs- 
anspruch kann nicht verlagert werden

Ein Steuerermäßigungsbetrag für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe 
Dienstleistungen kann nicht beansprucht werden, wenn für das entsprechende 

Jahr keine Einkommensteuer anfällt. 

Aufgrund des Abflussprinzips kann es 
demnach sinnvoll sein, die Bezahlung 
einer Handwerkerrechnung in das näch-
ste Jahr zu verlagern, wenn im Veranla-
gungszeitraum der Zahlung eine Steuer- 
schuld wahrscheinlich ist.

BFH-Urteil vom 29.1.2009, Az. VI R 44/08, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 091160

Damit schließt sich der Bundesfinanz-
hof den Ausführungen der Vorinstanz 
– Urteil des Finanzgerichts Köln – an, 
wonach eine nicht ausgenutzte Steuer-
ermäßigung weder in andere Jahre vor- 
bzw. zurückgetragen werden kann noch 
zu einer negativen Einkommensteuer 
führt.  


